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Wir bieten in Abhängigkeit von Fabrikat und Gerätetyp 

vier Wartungsvertrags-Varianten an:

 - Wartungsvertrag „Standard“
 - Wartungsvertrag „Comfort“

 - Wartungsvertrag „TopTronic® online“

1. Leistungen

und abschließend aufgeführten Komponenten der Heizungsanlage 
(„Vertragskomponenten“) erbracht.

1.1 Wartungsvertrag „Standard“

 Jährlich ein Wartungsbesuch mit 
 - Funktionskontrolle der Vertragskomponenten,
 - Wartung nach Checkliste des Herstellers,
 - Optimierung der Einstellungen.

 Falls amtlich vorgeschriebene Abgaswerte bei der Wartung nicht 
erreicht werden können, wird dies dem Kunden schriftlich mitge-
teilt.

1.2 Wartungsvertrag „Comfort“

 Zusätzlich zu den „Standard“-Leistungen (1.1):
 - Kostenloser Stördienst Montag bis Freitag 8:00 bis 20:00 Uhr, 

nur die vertraglich vereinbarte Fahrzeitpauschale wird berech-
net.

 - Stördienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 8:00 bis 20:00 
Uhr ebenfalls ohne Berechnung der Grundleistung; nur der tarif-
vertragliche Fahr- und Arbeitszeitzuschlag wird berechnet, 

 - Verschleißteile kostenlos
  (Verschleißteile sind z.B. Flammenüberwachungsteile, Zündein-

-
granulat und Kleinteile).

 Zuzüglich zu den „Comfort“-Leistungen (1.2):
 - Ersatzteile kostenlos
  (Ersatzteile sind z.B. Gebläse, Gasarmaturen, Feuerungsauto-

maten, Brennzylinder, Fühler, Thermostate und Regelungsele-
mente).

-
stens 5 Jahre und eine Maximaldauer von 15 Jahren ab dem im 

-
ten werden.

® online
® online kann (vorbehaltlich der technischen 

Realisierungsmöglichkeiten vor Ort) nur für Geräte mit einer 
TopTronic®T Regelung SW 3.x (ab 2009) abgeschlossen werden. 
In Verbindung mit einem Wartungsvertrag beträgt die Mindestver-
tragsdauer 5 Jahre.

 Voraussetzung:
- Hoval TopTronic®T (ab 2009)

- Bei Integration in bestehende Netzwerke Absprache mit dem 
Systemadministrator für eine aus dem Internet erreichbare 
IP-Adresse

-
way reserviert werden.

2. Gleichzeitigkeit von Stördienst und Wartung

 Wir sind berechtigt, bei einem Stördienst-Einsatz gleichzeitig die 
-

liche Anfahrtkosten.

3. Termine

 Wir werden stets alles uns mögliche tun, um von uns zugesagte 
Termine einzuhalten. Wenn es dennoch zu Terminabweichungen 
kommt, sind daraus resultierende Ansprüche gegen uns ausge-
schlossen.

4. Ausgeschlossene Leistungen

4.1 Wir sind zur Behebung einer Störung lediglich verpflichtet, soweit 

Technik möglich ist.

4.2 Ausgeschlossen sind Wartung und Entstörung an Anlagenteilen, 
die keine Vertragskomponenten sind (z.B. Öltank, Ölleitung, Öl-
fördereinrichtung, Gasversorgungseinrichtung, Stromversorgung, 
Wärmeverteilungs- und Wärmenutzungseinrichtungen).

4.3 Ausgeschlossen ist die Behebung von Störungen, die nicht durch 
eine Vertragskomponente verursacht sind (z.B. leerer Öltank, 

-

eines Kessels oder eines Warmwasserspeichers (z.B. Entkalkung) 
sowie die Befüllung oder Entlüftung des Wärmeverteilsystems ge-
hören nicht zum vertraglichen Leistungsumfang. Auf Wunsch erle-
digen wir solche Arbeiten bei Bedarf gegen gesonderte Berech-
nung.

4.5 Ebenfalls nicht zum vertraglichen Leistungsumfang gehören War-
tungs- und Stördienst-Arbeiten sowie der Einsatz von Verschleiß- 
und Ersatzteilen, wenn diese Arbeiten verursacht wurden durch

 - Nichtbeachtung der Hersteller-Vorschriften oder der allgemein 

oder Inbetriebnahme der Anlage,
 - fehlerhafte oder unterbliebene Bedienung oder Wartung der 

Vertragskomponenten,
 - fahrlässige oder mutwillige Beschädigung der Vertragskompo-

nenten,
 - höhere Gewalt wie Feuer- oder Wasserschäden,
 - Veränderung der Belüftungseinrichtungen oder Abgasführung,
 - Umbau oder Sanierung der Anlage,
 - unsachgemäße, nicht von uns veranlaßte Eingriffe in die Ver-

tragskomponenten,
 - Störungen oder Schäden, die eintreten, weil von uns schriftlich 

als notwendig empfohlene Maßnahmen vom Kunden abgelehnt 
wurden.

  In derartigen Fällen werden unsere Arbeiten und die dabei ver-
wendeten Teile gesondert berechnet.

5. Mängelansprüche

5.1 Im Falle einer mangelhaften Wartung oder eines mangelhaften 
Stördienst-Einsatzes hat der Kunde Anspruch auf Nacherfüllung.

5.2 Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach 

unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche gemäß Ziffer 6 
-

lung verweigern oder dem Kunden die Nacherfüllung unzumutbar 
ist.

Leistungen und der von uns eingebauten Ersatzteile beträgt ein 
Jahr.

5.4 Keine Mängelansprüche bestehen
 - für die Nichtbehebung von verborgenen Fehlern, die bei ord-

-
beiten nicht entdeckt werden konnten,

 - beim Wartungsvertrag „Standard“ (1.1) für Schäden an Ver-
schleißteilen infolge natürlicher Abnutzung (Teile, die bei be-
stimmungsmäßigem Gebrauch während der Lebensdauer einer 
Vertragskomponente einmal oder mehrmals ausgetauscht wer-
den müssen).
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6. Haftung

6.1 Für Ansprüche, die über die Nacherfüllungspflicht (5.1) hinausge-
hen, ist unsere Ersatzpflicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf 

Erfüllungsgehilfen. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Ein-
blick in unsere Police zu geben.

an den Vertragskomponenten entstanden sind.

-
-

dingbare Ansprüche
 - aufgrund einer gesetzlichen Haftpflicht,
 - in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit,
 - wegen schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht.
  Im Falle der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht haften wir nur für einen vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden, soweit nicht wiederum Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Ge-
sundheit vorliegen.

7. Jährliche Vergütung

-
tungspauschale und der Fahrtkosten-Pauschale werden auf der 
Basis der zum Zeitpunkt des Vertragsschlußes bestehenden Lohn- 
und Materialkosten kalkuliert. Bei Änderungen dieser Kalkulati-
onsbasis (z.B. der tarifvertraglichen Löhne, der Verschleiß- und 
Ersatzteilpreise, der Kraftfahrzeugkosten) sind wir zur angemes-
senen Anpassung der Wartungspauschale (bzw. der Fahrtkosten-
Pauschale) berechtigt. 

7.2 Bei einer Erhöhung einer Pauschale hat der Kunde das Recht zur 
Kündigung des Wartungsvertrages auf den Zeitpunkt der Erhö-
hung.

Wartung.

7.4 Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung ohne 
-

rechnung mit etwaigen, von uns bestrittenen oder nicht rechtskräf-
tig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist nicht statthaft. 

7.5 Bei Zielüberschreitung von mehr als 10 Tagen sind wir zur Berech-
nung von Mahngebühren, Inkassospesen und Verzugszinsen in 

8. Vertragsdauer

-

gekündigt wird.

-
luxe“ kann nur bis zu einer Höchstdauer von fünfzehn Jahren ab 

8.3 Eine Vertragskündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief.

9. Gerichtsstand

 Gerichtsstand ist München. Wir sind aber berechtigt, Ansprüche 
am Gerichtsstand des Kunden geltend zu machen.

10. Schriftform

 Eventuelle mündliche Abmachungen sind nur dann rechtsverbind-
lich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.


